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Schwerpunkt

Des Weiteren hat die Kommission Indikatio-
nen und Kontraindikationen für eine EP
definiert (Tabelle 3, Seite 60). 
Für viele häufige kardiale Vorerkrankungen
wie Klappenfehler, rheumatische Herzer-
krankung, verkalkte Aortenstenose, hyper-
trophische Kardiomyopathie, Ventrikel- oder
Vorhofseptumdefekt, wird – im Gegensatz
zu den AHA-Leitlinien von 1997 –  keine EP
mehr empfohlen.

Schlussfolgerung und Diskussion 
Die neuen Empfehlungen der AHA gründen
nicht mehr auf Plausibilitätsüberlegungen
und Expertenmeinungen, sondern auf evi-
denzbasierten Daten. Antibiotika werden als
EP routinemäßig seltener verabreicht wer-
den, da sie nur noch für Ausnahmeindika-
tionen empfohlen sind. Mögliche Konse-
quenzen der neuen Empfehlungen müssen
noch beobachtet werden. Die Einsparung

von Antibiotika ist hinsichtlich der Erzeu-
gung von Resistenzen zu begrüßen. Wün-
schenswert wäre für den Praktiker eine klare
Einordung endodontischer Maßnahmen in
den Indikationskatalog. Es bleibt unklar, ob
und welche endodontische Therapie eine pe-
riapikale Manipulation mit konsekutiver EP-
Pflicht bedeutet. Der hierzulande tätige
Zahnarzt ist – nicht zuletzt aus forensischen
Gründen – gefordert, zu beachten, dass Neu-
bearbeitungen der Stellungnahmen der na-
tionalen Fachgesellschaften DGZMK (1999)
und Paul-Ehrlich-Gesellschaft (1997) ausste-
hen. Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft plant die
Überarbeitung der Leitlinie für Juli 2007. 
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